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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

21.11.1985 

Geschäftszahl 

84/16/0093 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 84/16/0079 E 21. November 1985 VwSlg 6049 F/1985 RS 6 

Stammrechtssatz 

Eine als Gegenleistung anzusehende Schuldübernahme liegt nur dann vor, wenn es sich um eine private 
Schuldübernahme handelt oder wenn sich der Erwerber verpflichtet, den Veräußerer schadlos und klaglos zu 
halten. Nichts anderes kann gelten, wenn es sich nicht um einen Kaufvertrag, sondern um einen 
Einbringungsvertrag handelt. 


